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2 Rahmenbedingungen der rechtlichen Verankerung eines 
Flächensparziels 

Für die Erarbeitung rechtlicher Implementierungsoptionen und Gestaltungsspielräume wurden 
auf Basis der Ergebnisse einer Literaturrecherche zentrale Erkenntnisse und offene Fragen her
ausgearbeitet und diese in einem gestuften Vorgehen unter Einbezug von Expert*innenwissen 
weiterentwickelt, präzisiert und plausibilisiert. Hierfür wurden zwei Expert*innen-Gruppenge
sprächen mit Rechtsexpert*innen sowie ein Expert*innenworkshop mit Rechts- und Verwal
tungsexpert*innen der Ebenen Bund, Länder und Regionen sowie aus der Wissenschaft durchge
führt. 

Für die Umsetzung von Flächensparzielen im Rahmen der räumlichen Planung entsprechend ei
nem regulatorischen Ansatz muss zunächst auf Bundesebene eine rechtliche Verankerung eines 
quantifizierten Flächensparziels in einem neuen Sondergesetz, z. B. in Form eines “Gesetzes zur 
Begrenzung des Flächenverbrauchs für Siedlung und Verkehr“, oder durch Ergänzung eines be
reits bestehenden Gesetzes, z. B. des Raumordnungsgesetzes, erfolgen (Köck und Bovet 2008, S. 
104 ff.). Nur durch eine solche gesetzliche Abstützung ergeben sich entsprechende Planungs
pflichten für die Länder bzw. für die Planungsträger (Abschnitt 2.1). 

In einem nachgelagerten Schritt kann die weitere Verteilung und Steuerung von Kontingenten 
auf untergeordnete Ebenen im Rahmen der räumlichen Planung durch die Landesplanungen 
(und ggf. Regionalplanungen) erfolgen (Abschnitt 2.2). Die Regelung auf Bundesebene sollte nur 
einen möglichst schonenden Eingriff in die Länderrechte bedeuten und ausreichende Regelungs
spielräume zur Weiterverteilung auf die Regionen und Kommunen bieten. Dabei sind Gestal
tungsprozesse und Gestaltungsspielräume erforderlich (Abschnitt 2.3). 

2.1 Bundesebene 

2.1.1 Regelungsort für die Einführung von Flächenkontingenten 

Zusammenfassung 

Zur Umsetzung einer Flächenkontingentierung werden in der Literatur als rechtliche Regelungsorte 
das Bodenschutzrecht, das Bauplanungsrecht, das Raumordnungsrecht und – nach dem Vorbild 
des Windenergieflächenbedarfsgesetzes – auch ein Sondergesetz genannt. 

Das Bodenschutzrecht bezweckt weniger die Reglementierung der Bodennutzung, sondern den 
Schutz des Bodens und der Bodenfunktion (vgl. Grüner 2018, S. 283). Es findet keine Anwendung, 
soweit Vorschriften des Bauplanungs- und Raumordnungsrechts vorliegen (§ 3 Abs. 1 und 2 
BBodSchG). Deshalb bietet sich das BBodSchG derzeit für eine überörtliche Flächenverbrauchsbe
grenzung nicht an.  

Bauplanungsrecht, Raumordnungsrecht und auch ein Sondergesetz für die Flächenverbrauchsbe
grenzung bieten demgegenüber gute Möglichkeiten für die Verankerung von Flächenverbrauchs
begrenzungen und die Einführung von Flächenkontingenten für Planungs- und Maßnahmenträger. 
Aus praktischen Gründen sollten Kontingententscheidungen für die Gemeindeebene besser auf 
der Landesebene und nicht unmittelbar auf der Bundesebene getroffen werden.  

Von der Frage der praktischen Umsetzung zu unterscheiden ist die Frage der Gesetzgebungskom
petenz. In der Literatur werden Regelungen zur Flächenverbrauchsbegrenzung zumeist der Sach
materie der Raumordnung zugeordnet, wobei häufig spezifizierend auch die Raumordnung für den 
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Im BauGB müsste eine Regelung getroffen werden, dass Gemeinden nur im Rahmen der ihnen 
zugeteilten Kontingente Baulandentwicklungen planen dürfen. Eine Festlegung von Flächenkon
tingenten im ROG als Ziele der Raumordnung würde eine Anpassungspflicht über § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen. In diesem Fall sind zusätzliche Regelungen nur für spezielle Aspekte erforder
lich. 

► Als Voraussetzung für das Aufstellen eines Bebauungsplanes müsste nachgewiesen werden, 
dass ein entsprechendes Flächenkontingent vorliegt (Ergänzung zu § 1 Abs. 3 BauGB) bzw. 
müsste das Inkrafttreten eines Plans an die Vorlage entsprechender Kontingente geknüpft 
werden (§ 10 BauGB) (Köck und Bovet 2008). 

► Weiterhin sind Änderungen in § 214 BauGB (Regelung über Beschluss des B-Plans) sowie 
§ 33 BauGB (Zulässigkeit von Vorgaben während Planaufstellung; Einreichung von Kontin
genten muss sichergestellt sein) erforderlich (vgl. Köck und Bovet 2008). 

► Eine Ermittlung der Kontingentierungspflicht müsste Bestandteil der Begründung jedes Pla
nungsverfahrens werden (basierend auf § 2 BauGB) (Henger et al. 2019, S. 28 ff., Schmidt 
2014, S. 7). 

► Es ist eine Regelung erforderlich, dass die Kontingentierungspflicht nicht durch Vorab-Ge
nehmigungen auf Grundlage von § 33 BauGB umgangen werden kann (Schmidt 2014, S. 7). 

► Im Rahmen von § 35BauGB muss es eine Vorschrift geben, die dafür Sorge trägt, dass Zulas
sungsentscheidungen mit dem Kontingentierungsziel einhergehen. Zudem können hierfür 
Sonderregelungen erforderlich werden, z. B. da die Ausbauziele von Windenergie und Frei
flächenphotovoltaik bei voller Anrechnung als Siedlungs- und Verkehrsfläche im Rahmen 
z. B. eines 30-Hektar-Ziels nicht erfüllt werden können. § 35 BauGB enthält eine Privilegie
rungsregelung für die Windkraft, für Freiflächen-PV hingegen nicht. Eine Möglichkeit besteht 
darin, dass § 35er-Flächen nur im Falle einer Bauleitplanung und einer Planfeststellungsent
scheidung in ein Flächensparziel einfließen. 

2.2 Landesebene 

Zusammenfassung 

Bei Existenz einer Bundesregelung ist eine Verankerung von Mengenzielen in den Landesplanungs
gesetzen nicht zwingend erforderlich. 

Die Länder überführen das durch den Bund vorgegebene (bzw. in einem Bund-Länder-Prozess ver
einbarte) Mengenziel in das System der Landesplanung mit dem Landesentwicklungsplan als Stell
größe (sowie ggf. den Regionalplänen als zweite Stellgröße). Quantitative Flächenverbrauchsziele 
mit Zielfunktion auf der Ebene der Raumordnungsplanung (Landesentwicklungs- und Regional-
pläne) gelten als verbindlich und abschließend abgewogen und erfüllen die Voraussetzung des 
Zielbegriffs nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 ROG. Quantifizierte Vorgaben als Ziele der Raumordnung in 
Raumordnungsplänen lösen eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB aus. 

Auf Ebene der Länder und der Regionen ist dabei ein großer Spielraum erforderlich, um eine scho
nende und bedarfsgerechte Umsetzung zu ermöglichen. 
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Honorierung interkommunaler Kooperation angeknüpft werden, indem Mechanismen genutzt 
werden, die über Ausnahmeregelungen mehr Flexibilität in die Umsetzung bringen. 

2.3 Gestaltungsprozesse und Gestaltungsspielräume aus rechtlicher Sicht 

2.3.1 Bund-Länder-Prozess zur Verteilung eines Flächensparziels auf die Länder 

Zusammenfassung 

Zu empfehlen ist eine Beteiligung der Länder am Verteilungsprozess auf Bundesebene durch einen 
vorgeschalteten Governance-Prozess zwischen Bund und Ländern. Die Umsetzung des jeweiligen 
Flächensparziels liegt dann in der Zuständigkeit der Länder, die eine eigene Staatsqualität besitzen, 
weswegen ihnen ein weitgehender Gestaltungsspielraum gelassen werden muss. 

Weiterhin sind eine Evaluation/Zielkontrolle sowie Sanktionsmechanismen durch den Bund erfor
derlich, wofür entsprechende Berichtspflichten der Länder im ROG integriert werden müssten. 

Aufgrund der jeweils eigenen Staatsqualität der Länder dürfen diese nicht zu stark vom Bund in 
ihrer Entscheidungskompetenz zur Landnutzung eingeschränkt werden. Die Verteilung der bun
desweiten Mengenvorgabe auf die Länder muss zudem gerecht und unter Berücksichtigung des 
Gleichbehandlungs- und Übermaß-/Verhältnismäßigkeitsgebots vorgenommen werden. Um 
keine harte Vorgabe des Bundes auszulösen, die die Länder in ihren Gestaltungsmöglichkeiten 
stark beschneiden würde, und um die Frage der Angreifbarkeit zu mindern, ist eine Beteiligung 
der Länder am Verteilungsprozess auf Bundesebene bzw. eine Art von Planungsprozess zwi
schen Bund und Ländern erforderlich. In diesem könnten die Länder ihre Sichtweise einbringen, 
mit der der Bund abwägend umgehen kann. Zwar wären die Länder auch ohne einen solchen 
vorgeschalteten Prozess in die Gesetzgebung einbezogen, allerdings formal relativ spät. 

Priorisiert wird von den Expert*innen in den durchgeführten Workshops eine bundesrechtliche 
Regelung, die ein absolutes Mengenziel vorgibt, das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die 
Grenzen der Flächenneuinanspruchnahme für den Gesamtraum definiert, also eine absolute 
Mengenvorgabe pro Jahr, und diese auf die Länder herunterbricht. Zur Verankerung dieses Men
genziels muss die planungsstrategische Koordinierungsfunktion in Abstimmung zwischen Bund 
und Ländern wahrgenommen werden, wofür das ROG bestimmte Mechanismen an die Hand 
gibt. Hierfür sind die RMK, Handlungsempfehlungen auf Ebene der Raumordnung und eine ress
ortübergreifende Abstimmung auf Bundesebene erforderlich. Zudem ist eine Art von Planungs- 
bzw. Governanceprozess zwischen Bund und Ländern zu empfehlen. Hierbei sind aus Sicht der 
Expert*innen folgende Punkte zu bedenken: 

► Der Prozess könnte auf Basis einer Vereinbarung untereinander oder über die Raument
wicklungsministerkonferenz erfolgen. Es ist denkbar, aber nicht zwingend erforderlich, dass 
die Ergebnisse in eine Bund-Länder-Vereinbarung münden, die anschließend rechtlich um
gesetzt werden müsste: Die Länder und der Bund müssten eine solche Vereinbarung über 
Beschlüsse der Parlamente, die dann die Bindungswirkung auslösen, ratifizieren. 

► Eine Option wäre es, dass der Bund den Ländern einen Zeitraum vorgibt, in dem sie unter 
dem Dach eines bundesweiten Gesamtkontingents eine Lösung zur gerechten Verteilung 
zwischen den Ländern aushandeln. Sollten sie diese Lösung nicht treffen bzw. realisieren, 
könnte die Bundesseite eine Abwägungsentscheidung über die Verteilung der Kontingente 
vornehmen. Dieser Mechanismus würde den Bund in bestimmtem Umfang entlasten, die 
Länder in die Pflicht nehmen und den Bund in die Lage versetzen, bei ausbleibender Eini
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Abbildung 1:  Verteilungsmodelle für Flächenkontingente 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Auf Basis der in Abschnitt 2 dargestellten Ergebnisse zu den rechtlichen Optionen wurden in 
drei Workshops die Modelle der Kontingentierung mit ihren Wirkweisen, Akteuren und Schnitt
stellen vorgestellt und diskutiert. Hierzu wurden auch die erforderlichen Veränderungsbedarfe 
(institutionell, verfahrensbezogen, planungsbezogen) erörtert. Im Ergebnis liegen konkrete Im
plementierungswege für eine Kontingentierung der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung 
und Verkehr vor. 

3.2 Transformationspfad 

Zusammenfassung  

Eine verbindliche Reduzierung der Neuinanspruchnahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) 
sollte die existierenden Planungsprozesse und Planungshorizonte berücksichtigen. Eine Flächen
kontingentierung sollte dabei kein starres Korsett bilden, sondern durch die Möglichkeit des An
sparens von Kontingenten einen gewissen Handlungsspielraum eröffnen. Ein weiteres Flexibilisie
rungsinstrument könnte in einem Handel- oder Ausgleichssystem auf Länderebene bestehen, was 
jedoch die Handhabbarkeit insgesamt fraglich erscheinen lässt. Wohn- und Gewerbekontingente 
könnten getrennt vorgegeben werden, da sich deutliche Unterschiede bei den Bedarfen ergeben. 
Die Einführung einer Flächenkontingentierung erfordert neue Wege der Planung und einen umfas
senden Kulturwandel mit einer starken Fokussierung auf die Qualifizierung und Nutzung des Be
standes.  
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Abbildung 2:  Unterschiedliche Regulierungsintensität der Regionalplanung in Deutschland 

 
Quelle: Siedentop und Pehlke 2021 

Die Vertreter*innen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen als Bei
spiele für Länder mit relativ starker regionalplanerischer Steuerung der Siedlungsentwicklung 
hielten in den Workshops eine regionalplanerische Umsetzung einer Kontingentierung mit 
dem bestehenden regionalplanerischen Instrumentarium in ihren Ländern (bzgl. der wohn
baulichen Entwicklung) für möglich. Sie weisen darauf hin, dass wachsende und schrumpfende 
Regionen bzw. regionale Teilräume unterschiedliche Entwicklungspotenziale aufweisen, die bei 
der Aufteilung der Kontingente zu berücksichtigen sind.  

Für Bayern als Beispiel für ein Bundesland mit schwacher regionalplanerischer Steuerung der 
Siedlungsentwicklung wird angemerkt, dass zwar eine stärkere Rolle der Regionalplanung wün
schenswert ist, ein Regionenmodell aber auch im bestehenden Rahmen möglich sei. Anstelle ei
nes top-down-Ansatzes würden in Regionen mit eher geringer Regulierungsintensität der Regio
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delung des Außenbereichs kommt, wird entgegnet, dass auch bei einer Begrenzung der Flä
chenneuinanspruchnahme die fachrechtlichen raumordnerischen und sonstigen fachlichen 
Anforderungen weiterhin bestehen bleiben.  

Abbildung 3: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Transformationspfad“ 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

D.7 Operative Umsetzung des Flächensparziels II – Ermittlung der Kontingentierungspflicht 
| Kontingente für überörtliche Planungen 

Zur inhaltlichen Einführung in die zwei Themen der ersten Arbeitsgruppenphase stellen Thomas 
Preuß und Lutke Blecken in kurzen Inputs mögliche Herangehensweisen für den Umgang mit 
Kontingenten für überörtliche Planungen und die Ermittlung der Kontingentierungspflicht vor. 
Um die vorgetragenen Informationen zu diskutieren und neue Ideen aufzunehmen, werden die 
Teilnehmenden in zwei Arbeitsgruppen unterteilt. Beide Arbeitsgruppen arbeiteten zu beiden 
Themen (Wechsel der Gruppen in den jeweils anderen Themenraum nach der Hälfte der Zeit. 

Ergebnisse aus der Gruppe „Kontingente für überörtliche Planungen“: 

Hinweis: Die folgenden Ausführungen stellen die Bandbreite der Diskussionsbeiträge dar. Ziel 
der Arbeitsgruppe war es nicht, einen Konsens zum Thema herzustellen, sondern diskussionsre
levante Argumente zu sammeln. 

► In Bezug auf die in der Präsentation benannten überörtlich bedeutsamen Planungen von 
Bund und Ländern, die Kontingente erfordern, die einen Vorab-Abzug vor der Bemessung 
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Abbildung 4: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Kontingente für überörtli
che Planung“ 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Ergebnisse aus der Gruppe „Ermittlung der Kontingentierungspflicht“  

Hinweis: Die folgenden Ausführungen stellen die Bandbreite der Diskussionsbeiträge dar. Ziel 
der Arbeitsgruppe war es nicht, einen Konsens zum Thema herzustellen., sondern diskussions
relevante Argumente zu sammeln. 

► Das im Kurzinput vorgestellte Vorgehen zur Ermittlung der Kontingentierungspflicht aus 
dem Planspiel Flächenhandel ist grundsätzlich nachvollziehbar und übertragbar, gleichwohl 
gibt es Vorbehalte, da das System/die Methodik sehr kleinteilig und detailliert ist. Im Rah
men des Planspiels Flächenhandel wurden mit dieser Methodik jedoch gute Erfahrungen ge
sammelt. Auf einer vergleichbaren Methodik werden im Regionalplan Mittelhessen „Vor
ranggebiete Siedlung Bestand“ definiert, die dem Innenentwicklungsbereich zugehörige Flä
chen von Flächen im Außenbereich bzw. dem Freiraum abgrenzen. Der im Regionalplan Mit
telhessen festgelegte maximale Wohnsiedlungsflächenbedarf wird dabei nur auf Flächen im 
Außenbereich/Freiraum angerechnet. Insgesamt wurden in Mittelhessen gute Erfahrungen 
mit der Methodik gesammelt. Eine solche Methodik zur Erfassung kontingentierungspflichti
ger Vorhaben müsste rechtlich verankert werden (Verordnung, Sondergesetz).  

► Bei der Festlegung der Kontingentierungspflicht spielen qualitative und quantitative Aspekte 
eine Rolle, die insb. bei Flächen mit einer Vornutzung als SuV-Fläche vermischt werden. 
Vorgeschlagen wird mit Blick auf die Festlegung kontingentierungspflichtiger Vorhaben, 
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Abbildung 5: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Ermittlung der Kontin
gentpflicht“ 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

D.8 Zusammenfassung und weitere Schritte 

Thomas Preuß, Difu 

Abschließend fasst Thomas Preuß die wichtigsten Erkenntnisse aus der Veranstaltung zusam
men und gibt einen kleinen Ausblick. Im Kern ist festzustellen, dass es großen Zuspruch zum Ba
sissetting zum gesetzlichen Rahmen gibt. Diskussionswürdig erscheint dagegen die Verteilung 
der Kontingente. Ein Verteilungsschlüssel ausschließlich auf Basis von Einwohnerzahlen sei 
nicht ausreichend. Außerdem wird es eine gute Governance-Struktur zwischen Länder und 
Kommunen brauchen, um die Verteilung der Kontingente bedarfsgerecht zu gestalten. Die Viel
zahl der in Bezug auf die Zuteilung von Kontingenten vorgebrachten Ideen bzw. Vorschläge für 
Ausnahmetatbestände u. ä. zeigt zum einen, wie sensibel auf eine Kontingentierung reagiert 
werden würde. Zum anderen wird aber auch deutlich, dass die Berücksichtigung vieler Einzel
faktoren, die Verteilung von Kontingenten zusätzlich erschweren würde. Aus einigen Ländern 
wurde darauf verwiesen, dass die diskutierte Umsetzung des Flächensparziels über die Raum
ordnungsplanung problematisch sei, u. a. aufgrund schwerfälliger bzw. zeitaufwändiger Pla
nungs- und Beteiligungsprozesse. Damit könnten Transparenz, Nachvollziehbarkeit und das Ver
langen nach Verteilungsgerechtigkeit geschwächt werden. Zudem sei es im Kontext der Debatte 
um Flächenbedarfe für Erneuerbare Energien und andiskutierte Ausnahme- bzw. Sonderbedarfe 
wichtig, das Ziel und die Aussagekraft des Flächenindikators nicht aus den Augen zu verlieren. 
Im Kern sollten alle Aktivitäten auf eine deutliche Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
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⚫ konkreten Instrumenten zur Umsetzung des Flächensparziels auf der kommunalen 
Ebene, z. B. durch die Förderung von Flächenmanager*innen auf regionaler und kommu
naler Ebene, sowie 

⚫ nicht zuletzt politische Rückendeckung hinsichtlich des Flächensparziels. 

► Neben einem Monitoring des Flächenverbrauchs auf Landesebene ist auch ein Controlling 
der Zieleinhaltung erforderlich.  

► Zu beachten ist, dass es zu Zielabweichungsverfahren aufgrund angenommener kommu
naler Bedarfe kommen kann, welche eine Zielerreichung gefährden können. 

Abbildung 6: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Verteilprozess innerhalb 
der Länder“ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ergebnisse aus der Gruppe „Institutionelle Strukturen und Prozess der Verteilung zwischen Bund 
und Ländern“ 

Hinweis: Die folgenden Ausführungen stellen die Bandbreite der Diskussionsbeiträge dar. Ziel 
der Arbeitsgruppe war es nicht, einen Konsens zum Thema herzustellen, sondern diskussionsre
levante Argumente zu sammeln. 

► Die Gruppe befasst sich zunächst mit dem Thema Verteilschlüssel; während im Vorhaben 
„Planspiel Flächenhandel“ eine modellhafte Kontingentverteilung auf die Gemeinden entlang 
der Einwohnerzahl in Verbindung mit einem degressiven Ansatz zur Gemeindegröße er
folgte, wird nun wiederholt auf den Faktor Arbeitskräfte (Anzahl der sozialversicherungs
pflichtigen Beschäftigten) verwiesen; hierbei wären auch Beamte*innen und Freiberufler*in
nen einzuschließen: in Hessen bestünden Erfahrungen zur Ermittlung der gewerblichen Flä
chenbedarfe auf Basis von GIFPRO. Nach Einschätzung mehrerer Diskutant*innen solle ein 
einfach nachvollziehbarer Verteilschlüssel gewählt werden. 
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► In Bezug auf die Verteilung wird weiterhin eingebracht, dass es unverhältnismäßig sei, auch 
absehbar schrumpfenden Gemeinden dieselben einwohnerbezogenen Kontingente zuzutei
len wie einer gleich großen Gemeinde mit Wachstumsprognose; daher solle eine Kopplung 
der Kontingentierung mit Einwohnerprognosen geprüft werden. 

► In der Debatte um Kontingentierung solle generell darauf geachtet werden, dass eine ausge
feilte kriteriengestützte Begründung von Flächenbedarfen letztlich nicht davon entbindet, 
dass mit begrenzt verfügbaren Kontingenten umgegangen werden muss, da die begrenzt 
verfügbare Ressource Fläche zu schützen ist. 

► Nach Einschätzung mehrerer Diskutant*innen spreche aus Sicht einer nach raumordneri
schen Kriterien optimalen Verteilung von begrenzt verfügbaren Flächenkontingente vieles 
für ein Regionenmodell. 

► Mit Bezug auf einen Bund-Länder-Prozess der Kontingentierung wird dringend empfohlen, 
das Flächenthema resp. Frage der Kontingentierung zunächst einer ressortübergreifenden 
Synthese auf Bundesebene zu unterziehen; hierbei sollten auch Konflikte mit Zielen in an
deren Politikbereichen (z. B. Wohnungsbau, Erzeugung Erneuerbarer Energien, landwirt
schaftliche Produktion, Freiflächenschutz/Biodiversität) behandelt werden. 

► Eine Bund-Länder-Vereinbarung sollte ressortübergreifende abgestimmte Vorgehensweisen 
beinhalten; zudem sollte sie konkrete Leitplanken zur Realisierung des Flächensparens 
vorgeben, z. B. die Steuerung der Flächenneuinanspruchnahme entlang von städtebauliche 
Mindestdichten, den Umgang mit Wohnungsneubau im Kontext Klimaanpassung.  

► Gegenstand einer Bund-Länder-Vereinbarung sollten auch konkrete Vorgehensweisen der 
sozial gerechten Bodenordnung sein; diese laste bislang auf den Schultern der Kommu
nen; damit verbunden ist die Frage, wie dieses Thema auf Ebene des Bundes implementiert 
werden könnte. 

Abbildung 7: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Institutionelle Strukturen 
zwischen Bund und Ländern“ 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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erhalten könnten. Ein entsprechendes kommunales Veto gab es z. B. im Rahmen des o. g. 
NEILA-Projektes im Zusammenhang mit einer Veröffentlichung der dort zusammengetrage
nen Projektdaten.  

Abbildung 8: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Planungspraxis“ 

 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Ergebnisse aus der Gruppe „Monitoring“  

Hinweis: Die folgenden Ausführungen stellen die Bandbreite der Diskussionsbeiträge dar. Ziel 
der Arbeitsgruppe war es nicht, einen Konsens zum Thema herzustellen., sondern diskussions
relevante Argumente zu sammeln. 

Für die Arbeitsgruppe „Monitoring“ werden im Kurzinput inhaltliche Überlegungen zur Integra
tion der Nutzung von Flächenkontingenten anhand verschiedener Planungserfordernisse darge
stellt. Daraus abgeleitet werden vier Leitfragen zur Strukturierung der Diskussion.  

► In Rheinland-Pfalz existiert mit dem Raum+Monitor ein landesweites Monitoringsystem, 
das, vor dem Hintergrund der existierenden Schwellenwerte für die Wohnbauflächenaus
weisung in Rheinland-Pfalz (Zielfunktion), flächendeckend angewendet wird. Indem die Lan
desplanung durch Stellungnahmen von B-Plänen frühzeitig beteiligt wird, ermöglicht das 
System ein landesweit gutes Monitoring zur Nutzung von Flächenpotenzialen bzw. des Be
darfs der Kommunen. Auf Basis dieser Erfahrungen sollte auf Ebene der Landesplanung eine 
„Kontingentbehörde“ eingerichtet werden. Das System setzt Disziplin zur Pflege/Aktualisie
rung vonseiten der Kommunen voraus. Gleichwohl liefert das System eine gute Blaupause 
für ein einzuführendes Monitoringsystem im Rahmen einer Kontingentierung. Ein bundes
weites Monitoring muss nicht zwingend in einem einheitlichen System erfolgen, wohl aber 
nach einheitlichen Kriterien. Die bestehenden Ländersysteme sollten diesbezüglich ge
prüft werden, um den Umsetzungsaufwand zu reduzieren. 

► Beispielhaft wird die Berücksichtigung von Grünflächen im Rahmen einer Kontingentierung 
angesprochen. Die Grünversorgung sollte eine wichtige Rolle spielen und nicht rein-/rausge
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Abbildung 9: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Monitoring“ 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

E.5 Zusammenfassung und weitere Schritte 

Thomas Preuß, Difu 

Thomas Preuß resümiert, dass nach dem Stand der bisherigen Diskussionen die Verteilung von 
Flächenkontingenten in den Ländern umfangreiche Klärungs- und Diskussionsbedarfe erfordert. 
Grund hierfür ist das grundlegende Erfordernis, weniger entlang von Flächenbedarfen zu pla
nen, sich dafür umso stärker auf begrenzt zur Verfügung stehende Flächenressourcen einzulas
sen. Aus der Sicht bestehender Planungsstrukturen und -verfahren scheinen viele Ansatzpunkte 
für die Implementierung von Kontingenten gegeben zu sein, denkt man z. B. an das Abprüfen 
bzw. das Monitoring von vorhandenen bzw. bereits beanspruchten Kontingenten. Hier könnte 
der regionalen Raumordnung eine Schlüsselrolle zukommen. Zugleich bestehen gute Argumente 
für eine Regionenmodell bei der Verteilung von Kontingenten, da eine raumordnerisch optimale 
Allokation von begrenzt zur Verfügung stehenden Kontingenten eine starke interkommunale 
Kooperation bzw. Abstimmung bei Flächenneuausweisungen erforderlich macht.  

Anregungen zum Prozess der Verteilung von Kontingenten zwischen Bund und Ländern, der zu 
einer konsensualen Lösung führen sollte, betreffen das Erfordernis einer ressortübergreifenden 
Abstimmung des Ziels „unter 30 Hektar pro Tag“ bis 2030 mit konfligierenden anderweitigen 
Zielen des Bundes, die im Vorfeld einer Kontingentierung erfolgen sollte. Praktikabel erscheint 
eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Begleitung der gesetzlich zu verankernden Kontingentie
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Abbildung 10: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Regionalplanerische Steu
erung“ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

F.4 Operative Umsetzung des Flächensparziels VI – Flankierende Maßnahmen für mehr 
Innenentwicklung | Interessenausgleich (Arbeitsgruppen) 

Zur inhaltlichen Einführung in das Thema „Flankierende Maßnahmen“ stellt Lutke Blecken be
stehende Ansätze und Überlegungen zu Anreizen, baurechtlichen Instrumenten und Unterstüt
zungsmaßnahmen für Kommunen vor. Der zweite Input von Thomas Preuß fokussiert auf mögli
che Ansätze eines Interessenausgleichs und seinen grundsätzlichen Zielen. Um die vorgetrage
nen Informationen zu diskutieren und neue Ideen aufzunehmen, werden die Teilnehmenden in 
zwei Arbeitsgruppen unterteilt. Beide Arbeitsgruppen arbeiten zu beiden Themen (Wechsel der 
Gruppen in den jeweils anderen Themenraum nach der Hälfte der Zeit). 

Ergebnisse aus der Gruppe „Flankierende Maßnahmen für mehr Innenentwicklung“: 

Hinweis: Die folgenden Ausführungen stellen die Bandbreite der Diskussionsbeiträge dar. Ziel 
der Arbeitsgruppe war es nicht, einen Konsens zum Thema herzustellen, sondern diskussionsre
levante Argumente zu sammeln. 

► Die Umsetzung einer Flächenkontingentierung und flankierender Maßnahmen sollte 
gleichzeitig erfolgen. Zum einen aus Gründen der Akzeptanz für eine Umsetzung einer Kon
tingentierung, zum anderen aus Gründen der Effektivität, um eine gemeindliche Entwicklung 
trotz Kontingentierung zu ermöglichen. Die Abstimmung der flankierenden Maßnahmen 
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munen dabei zu unterstützen den Mehrwert einer Kontingentierung bzw. von flächenspa
render Siedlungsentwicklung aufzuzeigen und zu kommunizieren, z. B. durch die Berech
nung fiskalischer Effekte von Flächenentwicklungen im Außenbereich. Zum anderen benöti
gen Kommunen fachliche Unterstützung u. a. hinsichtlich der Ermittlung von Potenzialen 
oder der planerischen Ordnung des Bestands (z. B. Gewerbeflächen mit vielen Brachen und 
unternutzten Flächenanteilen). Ganz konkret könnten Entwicklungsgesellschaften auf regio
naler- oder Kreisebene die bauliche Entwicklung von Kommunen unterstützen. 

Abbildung 11: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Flankierende Maßnah
men“ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Ergebnisse aus der Gruppe „Interessenausgleich“  

Hinweis: Die folgenden Ausführungen stellen die Bandbreite der Diskussionsbeiträge dar. Ziel 
der Arbeitsgruppe war es nicht, einen Konsens zum Thema herzustellen., sondern diskussions
relevante Argumente zu sammeln. 

Allgemein/Strukturierung 

► Der Begriff „Interessenausgleich“ wurde zuletzt vor allem im Zusammenhang mit dem Aus
bau der Erneuerbaren Energien diskutiert, weil hier der ländlicher Raum den Großteil der 
Last und die Städte den Großteil der Vorteile haben – und es daher darum gehen muss, zu 
einem Ausgleich zu kommen. 
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► Der Aspekt des Flächensparens könnte auch Eingang in die Kommunalen Finanzausgleiche 
finden. Für Schleswig-Holstein wurde hierzu vom Büro GGR vor einigen Jahren ein Vorschlag 
formuliert. 

Abbildung 12: Diskussionsergebnisse auf dem Whiteboard der Gruppe „Interessenausgleich“ 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

F.5 Zusammenfassung und weitere Schritte 

Thomas Preuß, Difu 

Thomas Preuß fokussiert auf ausgewählte Ergebnisse des Workshops. Bezüglich der Ausdiffe
renzierung des Regionenmodells bzw. der regionalplanerischen Steuerung sei deutlich gewor
den, dass eine Kontingentierung mit dem bestehenden regionalplanerischen Instrumentarium in 
vielen Ländern, insbesondere in Bezug auf die wohnbauliche Entwicklung, möglich wäre. Es sei 
zu überlegen, inwiefern quantitative Steuerungsansätze auch in anderen Ländern etabliert wer
den müssten. Deutlich wurde, dass vor dem Hintergrund differenzierter Entwicklungsdynami
ken (Schrumpfung, Wachstum) vor allem dort flankierende Maßnahmen notwendig werden, wo 
eine Neuentwicklung von Bauland nicht zielführend ist, sondern vielmehr die Qualifizierung des 
Siedlungsbestands verstärkt werden sollte.  

Das bislang vielfältig definierte planerische Instrument der Eigenentwicklung, das überwiegend 
für Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion gelte, ist ein zentraler Schlüssel für einen restrikti
ven Umgang mit begrenzt verfügbarem Neubauland. Insbesondere in Regionen mit kommunal 
verfasster Regionalplanung bedürfe es der politischen Rückendeckung übergeordneter Ebenen, 


